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Schülergespräch Regelung 
 
	

1. Mit jedem Schüler/jeder Schülerin wird einmal pro Jahr ein Schülergespräch 
geführt. 
 

2. Das Gespräch wird anstelle einer ordentlichen Unterrichtslektion durchgeführt. 
 

3. Auf der Primarstufe soll nach Möglichkeit mindestens ein Elternteil zugegen 
sein, auf der Oberstufe wird das Gespräch ohne Elternbeteiligung durchgeführt. 

 
4. Die Schüler sollen auch den Unterricht/die Arbeit der Lehrperson beurteilen 

dürfen. 
 

5. Es wird gemeinsam eine Zielvereinbarung getroffen. 
 

6. Die Zielvereinbarung wird schriftlich festgehalten und von der Lehrperson 
sicher aufbewahrt (vergl. Merkblatt Datenschutz/Auszug).  

 
7. Die Schüler erhalten ein Exemplar der Zielvereinbarung. 

 


